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vom Freund zu einer besseren geistigen klarsicht der freundschaft-
lichen beziehung. dann folgt die eigentliche botschaft:

„denn dass eure berühmtheit die vielfältigen königlichen angelegenheiten bestens 
handhabt und erledigt, bedarf, wie ich meine, nicht unserer Wünsche, da doch eure 
standhafte und aufrechte Gesinnung alle zwischenfälle, so schwer zu entwirren sie 
auch sein mögen, leichter auflöst als der küstenfels die erhebungen und kämme 
der Wellen. ich freue mich auch darüber, dass herr soundso zu einer derart glanz-
vollen Würde emporgestiegen ist. Wir wurden deshalb von überaus großer Freude 
erfüllt und dankten Gott, der den, der zwar mit jeder Frömmigkeit und einsicht 
ausgestattet ist und durch die vorzüglichsten eigenschaften glänzt, aber dennoch 
unter dem scheffel verborgen war, nunmehr ins Licht stellt und den bekannt macht, 
dem es nicht gebührt, verborgen zu sein.“72

das bewusstsein, einer elitären schicht anzugehören, beschränkt 
sich freilich nicht nur auf  die amtsinhaber selbst, sondern war offenbar 
auch für die Vorstellungswelt ihrer angehörigen prägend. ein auf-
schlussreiches zeugnis ist diesbezüglich das schreiben eines ioannes an 
dessen Vater, den sekretikos konstantinos73. thema des briefes ist die 
Wertschätzung, die kinder ihren eltern entgegenzubringen haben. dies 
sei ja ein göttliches Gebot, aus dem ioannes folgenden Gedankengang 
ableitet: 

„doch selbst wenn dies nicht allen gesetzlich vorgeschrieben wäre, müsste ich es 
dennoch tun, dem es mir beschieden war, derart hochedle und hochberühmte eltern 
zu haben, und der ich somit einen überaus großen namen und adel erworben habe. 
aber da ich wohl nie imstande sein werde, euch, meinen eltern, etwas Gleichwertiges 
zu geben für die Mühen, die ihr für mich auf  euch genommen habt und noch immer 
auf  euch nehmt, flehe ich Gott nur um dieses eine an, dass sich euer Wunsch erfüllt 
und es euch beschieden sein möge, in mir das zu sehen, was ihr euch wünscht“ 74.

 72 lAmPros, NE 14, 48, 8–18: τὸ γὰρ τὰς ῥηγικὰς πολυσχιδεῖς ὑποθέσεις ἄριστα διευθετεῖν 
τε καὶ διεξάγειν τὴν ὑμῶν ἐνδοξότητα, οἶμαι, ὡς οὐδ᾿ εὐχῶν δεῖται τῶν ἡμετέρων, τοῦ ὑμῶν 
στερροτάτου καὶ βεβηκότος φρονήματος ῥᾷον τὰ παρεμπίπτοντα, κἂν δύστμητα ᾖ, 
διαλύοντος ἢ ἡ παράλιος πέτρα τὰς τῶν κυμάτων ἐπαναστάσεις καὶ κορυφώματα. χαίρω 
δὲ τὸν κύριον ὁδεῖνα ὡς εἰς τοσαύτης ἀξίαν λαμπρότητος ἀνενεχθέντα. τοίνυν καὶ χαρᾶς 
ὅτι πολλῆς ἐπλήσθημεν καὶ τῷ Θεῷ τοὺς εὐχαριστηρίους ἐθύσαμεν, τὸν εὐσεβείᾳ πάσῃ καὶ 
συνέσει κεκοσμημένον καὶ λάμποντα μὲν τοῖς τῶν κατορθωμάτων ἀρίστοις, κρυπτόμενον 
δὲ ὑπὸ τὸν μόδιον νῦν ἐπὶ τῇ λυχνίᾳ τεθεικότι καὶ ποιήσαντι γνώριμον τὸν μὴ τοῦ κρύπτεσθαι 
ἄξιον.

 73 lAmPros, NE �5, 348 (nr. 70).
 74 A. a. O.: εἰ γὰρ καὶ τοῖς πᾶσι μὴ ἦν τοῦτο νενομοθετημένον, ἔδει ἂν ἐμοὶ τοῦτο ποιεῖ〈ν〉, 

τῷ τοιούτων πανευγενῶν καὶ πανενδοξοτάτων ἀξιωθέντι γεννητόρων καὶ πανμέγεθες 
ὄνομα κεκτημένῳ τὴν εὐπατρίαν. ἀλλ᾿ ἐπειδὴ οὐδ᾿ ἂν ποτέτι δυνήσομαι ἄξιον ὑμῖν 
προσενέγκαι τοῖς ἐμοῖς γεννήτορσιν, ὑπὲρ ὧν αὐτοὶ εἰς ἐμὲ κεκοπιάκατε καὶ κοπιᾶτε, τοῦτο 
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der dienst in der königlichen Verwaltung verleiht also der Familie 
des Amtsträgers einen „großen Namen“ (παμμέγεθες ὄνομα) und „Adel“ 
(εὐπατρία). Selbst in einer intimen, innerfamiliären Kommunikations-
situation wie der vorliegenden zwischen Vater und sohn schien es offen-
bar angebracht, diesen umstand hervorzukehren. der text ist somit 
ein deutliches indiz dafür, dass das hohe amt in königlichen diensten 
und die daraus resultierende erhabenheit als in der Familie weiterver-
erbbares Privileg erachtet wurde. in diesem sinn ist der brief  als 
schriftlich gefasstes ritual der selbstbestätigung zu lesen, durch das 
gruppenspezifische identität im innerfamiliären kontext verfestigt 
wird. 

denkt man nun an die vier einst von a. P. kazhdan ausformulierten 
kriterien, die in byzanz zugehörigkeit zur gesellschaftlichen elite de-
finieren – Familie, reichtum, rang und Moral75 –, so finden wir im 
Milieu der griechischen amtsträger der zyprischen secrète royale alle 
diese elemente wohl in reduzierter, aber dennoch klar erkennbarer 
Form wieder. die zitierten textsegmente machen deutlich, dass die 
entwicklung zu einer griechischen noblesse ďoffice schon lange vor dem 
�5. Jahrhundert, in dem einzelne Familien aufgrund der besseren Quel-
lenlage erstmals klar zutage treten und deren Mitglieder in größerer 
zahl namentlich fassbar sind, einsetzte. a. nicolaou-konnari demons-
trierte neulich, dass prominente Familiennamen des �5. und �6. Jahr-
hunderts wie kappadokas, bustron, kontostephanos und synkritikos 
ihre Wurzeln im �4., ja unter umständen sogar im �3. Jahrhundert haben 
können76. die Quellenbasis ist leider viel zu dünn, um gesicherte genea-
logische entwicklungslinien rekonstruieren zu können. immerhin belegt 
die textsammlung des Vat. Palat. gr. 367, dass bereits im �3. Jahrhundert 
eine klar erkennbare Gruppe von in der byzantinischen tradition ver-
wurzelten beamten im dienste des fränkischen königshauses bestand. 
Ob diese mit den εὐδαίμνονες οἶκοι der Komnenenzeit in verwandt-
schaftlichem zusammenhang standen, ist in ermangelung prosopogra-
phischer daten nicht zu beweisen. Fest steht jedoch die kontinuität im 
ideellen bereich der selbstwahrnehmung und selbstdefinition.

μόνον ἐκ Θεοῦ ἐξαιτῶν ἐπεύχομαι, τὸ τῆς ὑμετέρας τυχεῖν εὐχῆς καὶ ἀξιωθήσεσθαι 
θεάσασθαι εἰς ἐμὲ, ἅπερ ὑμεῖς ἐπεύχεσθε.

 75 zitiert nach MAtschKe – tinnefeld, Gesellschaft (wie a. 42) 8.
 76 nicolAou-KonnAri, Greeks (wie a. 2) 50–54. zu den amtsträgern der secrète royale 

im �5. Jahrhundert vgl. richArd, Livre des remembrances (wie a. 22) xiii. 
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die PerzePtion herrscherlicher mAcht

Wie wurde von der im Vat. Palat. gr. 367 auftretenden Personen-
gruppe herrscherliche Gewalt perzipiert? es ist hier grundsätzlich zwi-
schen den beiden ebenen der aktuell bestehenden Macht, die sich in der 
Gestalt des zyprischen königs verkörperte, und der traditionellen herr-
schergewalt, die der byzantinische kaiser repräsentierte, zu unterschei-
den77. bedeutete die etablierung der fränkischen herrschaft und die 
daraus resultierende realpolitische Machtlosigkeit des byzantinischen 
Faktors, dass der kaiser als bezugspunkt lokaler autoritätsvorstellun-
gen restlos verschwand? konnte sich neben der königlichen Lokalmacht 
so etwas wie eine übergeordnete, auf  tradition, sprache und religion 
begründete Vorstellung einer ökumenischen kaiserherrschaft veran-
kern?78

das diesbezüglich wohl aussagekräftigste dokument für die ersten 
Jahrzehnte der fränkischen herrschaft ist ein schreiben des griechischen 
erzbischofs neophytos an den kaiser ioannes iii. batatzes79, das in-
haltlich auf  die interventionen des Patriarchen Germanos ii. in der 
Frage der subordination der griechischen unter die lateinische kirchen-
hierarchie bezug nimmt. da die hinrichtung der Mönche des kantara-
klosters am �9. Mai �23� als aktuelles ereignis erwähnt wird, ist der 
brief  chronologisch bald nach diesem Vorfall einzuordnen80. der zyp-
rische erzbischof  klagt darin über den innerkirchlichen unfrieden, der 
sich aus der einmischung des Patriarchen ergeben hatte, und argumen-
tiert aufgrund des autokephalen status der einheimischen kirche sowie 
aufgrund des kaiserlichen Wahlrechts bei der besetzung des erzbischöf-
lichen Stuhls (προχείρισις) für eine Vorrangstellung der kaiserlichen Be-
fugnisgewalt über die patriarchale.

in formeller hinsicht ist der brief, ganz den traditionellen byzanti-
nischen kommunikationsformen zwischen dem kaiser und seinen un-
tertanen entsprechend, als Eingabe (ὑπόμηνμα) abgefasst. Demgemäß 

 77 zu den institutionen und erscheinungsformen der königlichen Gewalt auf  zypern 
vgl. edBury, kingdom (wie a. 2) �80–�96; richArd, Θεσμοί (wie A. 2) 333–354; 
grivAud, Grecs et Francs (wie a. �7) 38–�06. zum Verhältnis des zyprischen Grie-
chentums zur politischen ideologie von byzanz allgemein vgl. nicolAou-KonnAri, 
encounter (wie a. 2) 8�–��4.

 78 die Problemstellung wird kurz angerissen bei Kyrris, identity (wie a. �5) �70; 
edBury, Latins and Greeks (wie a. 2) �4�–�42.

 79 Edition: Chatzepsaltes, Σχέσεις (wie A. 19) 75–77.
 80 zum ereignisgeschichtlichen rahmen des schreibens vgl. Kyrris, identity �72–�74; 

PAPAdoPoullos, Εκκλησία Κύπρου 568–571; coureAs, Latin church 283–286.
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beginnt er mit der charakteristischen auf  dem Wort τολμῶν basierenden 
eingangsformel:

„der diener und bittsteller deiner von Gott gekrönten, mächtigen und heiligen 
Majestät wagt es, deiner göttlichen Macht bericht zu erstatten, unser heiliger herr, 
allerfrömmster, größter kaiser und selbstherrscher der rhomäer, unser und der 
ganzen Ökumene natürlicher herr “.8�

der erzbischof  ist wie jeder andere im eigentlichen byzantinischen 
Machtbereich lebende Untertan δοῦλος καὶ εὐχέτης des Kaisers. Dass die 
beziehung zwischen den beiden in realpolitischer hinsicht freilich nicht 
in den gewohnten bahnen läuft, verdeutlichen diejenigen elemente der 
kaiserlichen titulatur, die über das normale Maß hinausgehende Gedan-
ken kaiserlicher Machtfülle beinhalten. dies sind zum einen der Verweis 
auf  die Ökumenität des kaisertums und zum anderen der ausdruck 
φυσικὸς αὐθέντης. Der Verfasser des Schreibens impliziert damit die 
prekäre Lage des nizänischen reichs inmitten einer ganzen reihe von 
griechischen und lateinischen rivalen um die kaiserwürde82 und schmei-
chelt zugleich dessen ideologischen ansprüchen auf  das komnenische 
erbe. der Verweis auf  eine „natürliche herrschaft“ betont darüber 
hinaus das Weiterbestehen eines historisch begründeten herrschafts-
rechtes, das unabhängig von den tatsächlichen Machtverhältnissen die 
Rhomaioi zyperns an das byzantinische kaisertum bindet. die idee 
vom natürlichen herrscher bildet denn auch den kerngedanken des 
gesamten einleitenden abschnitts. der name seiner heiligen Majestät 
werde in den kirchen der rhomäer auf  ganz zypern „in ewigem an-
gedenken und unauslöschlich, in aller deutlichkeit, ohne Widerspruch 
und laut wie zu anbeginn“ in den Liturgien erwähnt. alle erwartungen 
der christen der insel beruhten ganz auf  dem „unauslöschlichen Ge-
denken“ an seine Majestät83.

 8� chAtzePsAltes, Σχέσεις (wie A. 19) 75, 1–4: Τολμῶν ὁ δοῦλος καὶ εὐχέτης τῆς θεοστεφοῦς, 
κραταιᾶς καὶ ἁγίας σου βασιλείας, ἀρχιεπίσκοπος νήσου Κύπρου, ἀναφέρω τὸ ἔνθεον 
κράτος σου, δέσποτα ἡμῶν ἅγιε, πανευσεβέστατε, μέγιστε βασιλεῦ καὶ αὐτοκράτορ 
Ῥωμαίων, πάσης τῆς οἰκουμένης καὶ φυσικὲ αὐθέντα ἡμῶν.

 82 die schlacht von klokotnica (�230), bei der theodoros angelos seine kaiserwürde 
und Freiheit verlor, war zum zeitpunkt der abfassung des briefes noch jüngste Ver-
gangenheit: A. gArdner, the Lascarids of  nicaea. the story of  an empire in exile. 
London �9�2, �40–�42; d. m. nicol, the despotate of  epiros. Oxford �957, �09–���. 
zur situation allgemein: a. Angold, a byzantine Government in exile. Government 
and society under the Laskarids of  nicaea (�204–�26�). Oxford �975, 9–33. 

 83 chAtzePsAltes, Σχέσεις (wie A. 19), 75, 12–17, 76, 21–24: Ἴσθι δὲ, δέσποτα ἡμῶν ἅγιε 
καὶ αὐθέντα, τῆς μεγίστης φήμης καὶ ἀναφορὰς τοῦ παντεξακούστου καὶ περιβοήτου 
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hier wäre freilich einzuwenden, dass sich die idee einer kaiserlichen 
Oberherrschaft aus der traditionellen stellung des zyprischen erzbi-
schofs ergibt und vor allem auch mit dem umstand zusammenhängt, 
dass letzterer die hilfe des kaisers gegen den Patriarchen erfleht. Wei-
tere dokumente des Vat. Palat. gr. 367 legen allerdings den schluss 
nahe, dass es sich hier um ein auch außerhalb des kirchlichen bereichs 
verbreitetes denkmuster handelt. der bereits als korrespondenzpart-
ner seines Vaters erwähnte Ioannes τοῦ σεκρετικοῦ wendet sich in einem 
anderen brief  an einen byzantinischen Würdenträger namens ioannes 
Kubuklisios, der das Amt eines Großdolmetschers (μέγας διερμηνευτής) 
bekleidete und offenbar in den diplomatischen kontakten zwischen 
byzanz und den Lusignans zum einsatz kam84. der empfänger des 
briefes wird neben anderen ehrenvollen epitheta als „angesehenster 
diener unseres allerhöchsten und mächtigsten heiligen kaisers“ ange-
sprochen, und ioannes äußert den Wunsch, dass ihm die „Gnaden und 
Gunstbezeigungen unseres mächtigsten kaisers“ unaufhörlich zuteil 
werden mögen85. der absender inkludiert also bewusst seine eigene 
Person in den kreis derer, die im einflussbereich kaiserlicher Macht 
stehen.

das königshaus der Lusignans war also hinsichtlich seiner bezie-
hung zu den griechischen untertanen mit traditionellen Loyalitätsban-
den konfrontiert, die ein Fortbestehen der aus byzantinischer zeit er-
erbten auffassungen über das Verhältnis der Rhomaioi zu ihrem kaiser 

πανευσεβεστάτου ὀνόματος τῆς ἁγίας σου βασιλείας εἰς τὰς κατὰ Κύπρον τῶν Ῥωμαίων 
ἁγίας τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας ἁπάσης τῆς νήσου ἔν τε ταῖς θείαις μυσταγωγίαις καὶ καθ᾿ 
ἑκάστην ἱεροτελεταῖς ἀείμνηστον καὶ ἀνεξάλειπτον ἀναφέρεται ἀριδήλως καὶ ἀναντιρρήτως, 
μεγαλοφώνως ὡς τὸ ἀπαρχῆς … Πληροφορείτω δὲ τὸ ἔνθεον κράτος 〈σου〉, πανευσεβέστατε 
βασιλεῦ καὶ αὐτοκράτορ Ῥωμαίων καὶ αὐθέντα ἡμῶν, οὐδ᾿ ἄλλο τί προσμένω ἐν τῇ Κύπρῳ 
κἀγὼ, ὁ δοῦλος καὶ εὐχέτης σου, συν ἐμοὶ καὶ οἱ καταλειφθέντες γέροντες καὶ ἀρχιερεῖς, 
εἰ μὴ διὰ τὸ ἀνεξάλειπτον μνημόσυνον τῆς βασιλείας σου καὶ τῶν ἁπάντων τῆς νήσου 
χριστιανῶν.

 84 Zum Amt des unter Kaiser Manuel I. erstmals belegten μέγας διερμηνευτής vgl. zu-
letzt ch. gAstgeBer, die lateinische Übersetzungsabteilung der byzantinischen 
kaiserkanzlei unter den komnenen und angeloi, in: M. BAlArd – e. mAlAmut – J.-
m. sPieser, byzance et le monde extérieur. contacts, relations, échanges (Byzantina 
Sorbonensia 2�). Paris 2005, �05–�22, bes. �05–�06. der hier belegte amtsinhaber, 
der nach den chronologischen kriterien des Vat. Palat. gr. 367 in die zeit andron-
ikos’ ii. zu datieren ist, scheint anderweitig nicht belegt zu sein.

 85 lAmPros, NE 15, 349 (Nr. 71), 1–4, 7–9: Πανενδοξότατε, πανυπέρτιμε, παμμέγιστε, πάσῃ 
φρονήσει κεκοσμημένε, περιφανέστατε δοῦλε τοῦ πανυψηλοτάτου καὶ κραταιοτάτου ἁγίου 
βασιλέως ἡμῶν καὶ μέγα δ〈ι〉ερμηνευτὰ κῦρ Ἰωάννη Κουβουκλίσιε, … καὶ τὰς τοῦ 
κραταιοτάτου βασιλέως ἡμῶν χάριτας καὶ εὐμενείας ἀδιαλείπτους ὑπάρχειν ἐπὶ σέ.
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ermöglichten. an anderer stelle konnte gezeigt werden, dass die zyp-
rischen könige bei ihren diplomatischen kontakten mit dem byzanti-
nischen kaiser diesen umstand durchaus zu ihren Gunsten nutzen 
konnten, indem sie mit dem formalistischen savoir faire griechischer 
kanzleibeamten ihren adressaten fein nuancierte anspielungen auf  
elemente der byzantinischen kaiserideologie zu vermitteln verstan-
den86. 

dies führt uns zu der Frage, wie sich die zyprischen könige in den 
in griechischer sprache verfassten Produkten der königlichen kanzlei 
ihren einheimischen untertanen repräsentierten. das griechische Ver-
waltungsschriftgut aus der spätzeit des königreichs, wie es etwa in den 
erhaltenen abschnitten des Livre des remembrances von �468–�469 er-
halten ist, entlehnt sein Formelgut weitgehend aus entsprechenden 
französischen dokumenten, so dass es sich von vereinzelten besonder-
heiten abgesehen um eine Übersetzung handelt87. die in unserer samm-
lung enthaltenen texte des �3. Jahrhunderts stehen dagegen noch ganz 
in der tradition der byzantinischen urkundensprache und spiegeln 
somit auch Vorstellungen der byzantinischen herrscherideologie wider. 
aus dem kommunikativen Wechselspiel zwischen einer von oben propa-
gierten herrscherdarstellung und einem aus der byzantinischen Ver-
gangenheit gespeisten erwartungshorizont seitens der rezipienten for-
mierte sich so etwas wie das bild eines fränkischen königs in kaiser-
lichem Gewand. dies gilt freilich ausschließlich für die griechischen 
texte jener zeit, während die zeitgleichen lateinischen und franzö-
sischen urkunden voll und ganz dem Modell der westlichen königsur-
kunde entsprechen88. die nichtbeachtung der formellen nuancen, die 

 86 A. BeihAmmer, byzantine chancery traditions in Frankish cyprus: the case of  the 
Vatican Ms Palatinus Graecus 367, in: s. fourrier – g. grivAud, actes du colloque 
‘Identités croisées en un milieu méditerranéen : le cas de Chypre (Université de 
rouen, ��–�3 Mars 2004). rouen (im druck). 

 87 richArd, Livre des remembrances (wie a. 22) nr. 3: 4–5, nr. 7: 7, nr. �5–�7: �0–��, 
nr. 46–49: 25–27, nr. 72: 36, nr. ��5: 54. eine ausnahme stellt lediglich nr. ��7: 
55–56 dar. bei dieser urkunde handelt es sich um die eingabe eines griechischen 
abts an den könig nebst der königlichen antwort. es überrascht kaum, dass der 
Text der Eingabe noch immer Elemente eines byzantinischen ὑπόμνημα erkennen 
lässt. 

 88 die bislang einzige diplomatische untersuchung zum urkundenwesen der Lusi-
gnans: J. richArd, La diplomatie royale dans les royaumes d’arménie et de chypre 
(Xiie–XVe siècles). Bibliothèque de l’École des Chartes �44 (�986) 69–86 (nachdruck 
in: ders., croisades et États latins d’Orient. Points de vue et documents. aldershot 
�992, nr. XiX).
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uns in den griechischen texten entgegen treten, hat denn auch zu dem 
irrigen schluss geführt, dass die diplomatik der zyprischen könige vom 
byzantinischen substrat auf  zypern unbeeinflusst geblieben sei89. durch 
byzantinische Vorbilder inspiriert sei lediglich das Münzwesen der 
 Lusignans, wie aus den darstellungen des thronenden christus und des 
königs auf  dem „weißen byzantiner“ zu ersehen ist90. 

doch betrachten wir nun den befund, der sich uns in den überliefer-
ten texten darbietet: in auslandsbriefen, die an byzantinische und 
seldschukische empfänger gerichtet sind, lautet die griechische intitu-
latio des zyprischen Königs abgesehen von kleineren Varianten προνοίᾳ 
Θεοῦ ῥὴξ τῆς περιωνύμου νήσου bzw. περιλαλήτου μεγαλονήσου Κύπρου. 
sie orientiert sich folglich ziemlich eng an der lateinischen Formel Dei 
gratia rex Cipri, erweitert diese aber um leicht variierende epitheta 
ornantia die insel zypern betreffend, die offenbar dem byzantinischen 
sprachgebrauch entnommen sind9�. 

augenfällige unterschiede treten dagegen zutage, wenn der könig 
im kontext der urkunde auf  sich selbst zu sprechen kommt: Während 
in den lateinischen texten die persönliche Form (ego, nos) verwendet

 89 Vgl. richArd, diplomatie (wie a. 82) 77–86; edBury, Franks (wie a. 2) 7�.
 90 edBury, Franks (wie a. 2) 70.
 9� lAmPros, NE 5, 45: Οὔγκος, προνοίᾳ Θεοῦ ῥὴξ τῆς περιωνύμου νήσου Κύπρου. lAm-

Pros, ne 5, 48: ὁ ἐν χριστιανικῇ τῇ πίστει ῥὴξ τῆς περιωνύμου νήσου Κύπρου Οὔγκος 
(die Variante in der devotionsformel hat wohl damit zu tun, dass der adressat der 
seldschukische sultan ist). lAmPros, NE 14, 39: ὁ καὶ προνοίᾳ Θεοῦ, Ἐρρῆς, ῥὴξ τῆς 
περιωνύμου νήσου Κύπρου. lAmPros, NE 14, 39: ὁ καὶ προνοίᾳ Θεοῦ ῥὴξ τῆς περιλαλήτου 
μεγαλονήσου Κύπρου, Ἀρρήγω. lAmPros, NE 14, 41: ὁ καὶ προνοίᾳ Θεοῦ ῥὴξ τῆς 
περιωνύμου μεγαλονήσου Κύπρου, Ἀρρήγω. Vat. Palat. gr. 367, f. 114r: Οὗγκος, προνοίᾳ 
καὶ εὐδοκίᾳ Θεοῦ ῥὴξ τῆς περιωνύμου καὶ θεοφρουρήτου νήσου Κύπρου. Zur Bezeich-
nung zyperns in etwa zeitgleichen byzantinischen texten: synodalbeschluss unter 
dem Vorsitz des Michael autorianos (�209), ed. chAtzePsAltes, Ἐκκλησία Κύπρου 
(wie A. 5) 142: ὁ τῆς κατὰ τὴν περιλάλητον νῆσον Κύπρον ἁγιωτάτης ἐπισκοπῆς Πάφου 
θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος. Brief  Patriarch Germanos’ II. an die zyprische Kirche 
(�223), ed. K. sAthAs, Μεσαιωνικὴ Βιβλιοθήκη ii. Venedig �873 (nachdr. athen �972) 
5–14, hier 5: ἡ νῆσος ἡ Κύπρος ἡ περιλάλητος. Zur lateinischen Intitulatio: coureAs 
– schABel, cartulary (wie a. ��) nr. 46: �43: Aymericus, Dei gratia rex Cipri, nr. 
48: �45: Nos Henricus, Dei gratia rex Cipri, nr. 50: �48: ego, Henricus, Die gratia rex 
Cipri. Mit dem erwerb der krone von Jerusalem unter hugo iii. kommt es natür-
lich zu einer entsprechenden erweiterung: a. a. O. nr. 56: �58: Nos Hugue, par la 
grace de Dieu XII roy de Iherusalem Latin et roi de Cipre. l. de mAs lAtrie, histoire 
ii (wie a. 7) 5� (handelsvertrag mit Genua, �232 Juni �0): Nos Henricus Dei gratia 
rex Cypri.
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wird92, findet sich in den griechischen urkunden und briefen in der 
Regel die abstrakte Selbstbezeichnung ἡ ῥηγικὴ ἐξουσία. Dies ist nun 
ein echt byzantinischer usus, der sich natürlich an die kaiserlichen 
Selbstbezeichnungen (ἡ βασιλεία μου, τὸ κράτος μας etc.) anlehnt. Be-
merkenswert ist hierbei vor allem, dass in den Fällen, in denen ein 
griechischer amtsträger vom könig spricht, mitunter auch die termini 
βασιλεύς und βασιλεία verwendet werden, wenn sich auch für gewöhnlich 
die Wendung ὁ αὐθέντης ἡμῶν ὁ ῥήξ durchgesetzt zu haben scheint. So 
erklärt ein griechischer bailli, dass er ἐκ προστάξεως τοῦ κραταιοῦ καὶ 
ἁγίου ἡμῶν βασιλέως handelt93. er bedient sich hiermit einer in den 
 byzantinischen beamtenurkunden ausgesprochen gängigen Formel, 
welche die für die kaiserliche sphäre besonders charakteristischen 
 Epitheta κραταιός und ἅγιος enthält94. anklänge an die kaiserlich-
 byzantinische terminologie waren also in der griechischen urkunden-
sprache zyperns im �3. Jahrhundert durchaus üblich und wurden wohl 
auch ganz bewusst im sinne einer ungebrochenen Fortführung von 
herrschaftstraditionen verwendet. der fränkische könig konnte sich 
auf  diese Weise als der rechtmäßige nachfolger des kaisers präsentie-
ren. 

dieses Phänomen beschränkte sich freilich nicht nur auf  das titel-
wesen, sondern konnte durchaus auch das gesamte urkundenformular 
erfassen. ein anschauliches beispiel hierfür ist eine urkunde, die sich 
selbst als πρόσταξις bzw. πρόσταγμα τῆς ῥηγικῆς ἐξουσίας („Befehl der 
königlichen Gewalt“) bezeichnet und die Verleihung des theotokos-
klosters neankome bei nikosia mit allen ihren Privilegien und recht-
samen an einen amtsträger des königs zur nutzung auf  Lebenszeit 
zum Gegenstand hat95. es handelt sich hier um eine Verleihungsform, 
die an die byzantinische χαριστική erinnert96. der beschenkte hat in

 92 Vgl. die oben, a. 9� angeführten beispiele.
 93 lAmPros, NE �4, 20 (nr. 7).
 94 ein beliebig ausgewähltes Parallelbeispiel aus dem Lembiotissa-chartular: F. 

miKlosich – J. müller, acta de diplomata graeca medii aevi sacra et profana, 
Bd. IV. Wien 1871, 36: ἐξ ὁρισμοῦ τοῦ κραταιοῦ καὶ ἁγίου ἡμῶν αὐθέντου καὶ 
βασιλέως.

 95 lAmPros, NE �5, �46–�47 (nr. 4�). 
 96 h. AhrWeiler, Le charisticariat et les autres formes d’attribution de couvents aux 

Xe–Xie siècles. ZRVI �0 (�967) �–27 (nachdruck in: dies., Études sur les structures 
administratives et sociales de byzance. London �97�, nr. Vii); Angold, Govern-
ment (wie A. 82) 53–56 (wenn auch die Institution der χαριστική nach 1204 nament-
lich nicht mehr aufscheint, scheint die Verwaltung und nutzung klösterlicher Lie-
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hinkunft lediglich die königlichen abgaben an den jeweiligen castella-
nus zu entrichten. auch sollte es keinem der nachfolgenden könige 
gestattet sein, ihn aus dem kloster, in dem er schließlich auch Mönch 
werden soll, zu vertreiben. Weiter wird verfügt, dass das kloster von 
allen steuerlichen belastungen und dienstleistungen befreit ist, so dass 
es keinem königlichen amtsträger gestattet ist, dem kloster gegenüber 
irgendwelche Forderungen zu stellen97.

der text lässt in seiner struktur, seinem Formular und einzelnen 
inhaltlichen besonderheiten auffällige Parallelen zum kaiserlich-byzan-
tinischen urkundenwesen erkennen, bei dessen reichem Formenschatz 
er offenbar anleihen machte. dies gilt schon für den Leitgedanken der 
kurzen arenga, welche die königliche Gnade und das Motiv vom Lohn 
für den treuen diener seines herrn thematisiert. der diktatgeber ver-
wendet hier ein Motiv, das sich in ganz ähnlicher Gestalt in den Prooi-
mien kaiserlicher Privilegienurkunden nachweisen lässt. die Überliefe-
rung dieser urkundengattung für empfänger außerhalb des klösterli-
chen bereichs ist bekanntlich recht dünn. dennoch liefert uns etwa der 
chrysobullos Logos alexios’ i. für den bestarches Leon kephalas vom 
März �082 eine anschauliche Parallele98. das byzantinische substrat 
tritt auch im dispositiven teil der urkunde in aller wünschenswerten 
Deutlichkeit zutage: Die dispositiven Verba εὐδοκεῖ (… κατέχεσθαι), 
κελεύει und διορίζεται sind so gängig, dass sich eine Dokumentation 
byzantinischer Parallelen wohl erübrigen kann. die exemption von 
etwaigen Forderungen königlicher amtsträger ist in einer Weise formu-
liert, die an den sprachgebrauch der freilich viel ausführlicher gestal-
teten byzantinischen steuerbefreiungsklauseln erinnert99. der die dis-

genschaften durch Laien weiterhin bestanden zu haben); ders., church and society 
in byzantium under the comneni �08�–�26�. cambridge �995, 63–69.

 97 lAmPros, NE �5, �46–�47 (nr. 4�). 
 98 lAmPros, a. a. O. 146, 8–10: Καὶ πᾶσι μὲν τοῖς τὸ ἀγαθὸν ἀλλοτρόπως καὶ καλῶς 

ἐργαζομένοις καὶ διαπράττουσιν ἐθέλει ἡ ῥηγικὴ ἐξουσία μου ἐπιβραβέβεσθαι τούτοις, ᾖ 
δι᾿ ἐφέσεως ἔχει δωρεὰς τὲ καὶ χάριτας παρ᾿ αὐτῆς. Dazu im Vergleich A. guillou – P. 
lemerle – d. PAPAchryssAnthou – n. svoronos, actes de Lavra i. des origines à 
�204 (Archives de l’Athos V). Paris 1970, 243–244 (Nr. 44), hier 243, 5–8: Ὑπηρέτης 
πιστὸς καὶ ὀρθογνώμων τοῖς δεσπόταις φαινόμενος, εἰλικρινῆ τὲ φυλάττων τὴν πρὸς 
ἀυτοὺς δούλωσιν καὶ διπλόης πάσης ἀπηλλαγμένην, καὶ μηδενὶ καιρῶ ἀλλοιούμενος καὶ 
μετατρεπόμενος, ἀναγκαίως ἄρα καὶ δεσποτικὴν εἰς ἑαυτὸν ἐφέλκεται ἔυνοιαν, ἧς ἤδη 
παραπολαύων καὶ τῶν ἀιτουμένων ἐν ἐπιτεύξει γίνεται.

 99 Lampros, a. a. O. 146, 24–147, 1: καὶ διορίζεται μηδ᾿ ὅλως εἰσέρχεσθαί τινα τῶν ἀνθρώπων 
τῆς ῥηγικῆς ἐξουσίας μου ἐν αὐτῇ καὶ τὸ οἱονοῦν ἀναλαμβάνεσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον 
διατηρεῖσθαι αὐτὴν καὶ τὰ προσόντα αὐτῆς ἀπὸ πάσης καὶ παντοίας ἐπηρείας, ἤγουν 
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positio abschließende Gedanke, dass der Gnadenerweis bei den Mönchen 
größeren eifer beim Gebet für das seelenheil des königs bewirkt, fin- 
det sich bereits in einem πιττάκιον des Kaisers Basileios II. vom Novem-
ber 985, das im chartular des Paulos-klosters am berg Latros überlie-
fert ist�00. ein typisches element der kaiserlichen Verwaltungsurkunden 
ist schließlich noch der abschließende Übergabe-Vermerk εἰς ἀσφά-
λειαν�0�.

Wir kommen somit zu dem schluss, dass sich in der Vorstellungswelt 
der zyprischen Griechen eine art Vermischung der herrschergewalten 
vollzogen hat: der fränkische könig nimmt in seinem Wirken gegenüber 
den griechischen untertanen seines königreichs teils kaiserlich-byzan-
tinische züge an und positioniert sich in einem ideologisch fließenden 
Übergangsbereich zwischen ῥήξ und βασιλεύς. Es ist kaum überraschend, 
dass dieses Phänomen auch in der bildenden kunst seinen niederschlag 
findet, wie etwa in den Miniaturen der um �300 zu datierenden hand-
schrift Paris. gr. �39�, wo byzantinische herrscher mit den äußerlichen 
charakteristika fränkischer könige dargestellt sind�02. außerhalb des 
königreichs wirkt freilich die Vorstellung vom Weiterbestehen einer 
übergeordneten Ordnungsmacht in der Person des byzantinischen kai-
sers weiter. Wenn auch realpolitisch machtlos, blieb sie doch ein wich-
tiger ideologischer bezugspunkt, der trotz der zunehmenden entfrem-
dung vom byzantinischen kernbereich eine kontinuität bis ins �5. Jahr-
hundert hatte. so legte Leontios Machairas in seiner beschreibung der 
Verhandlungen zwischen könig Peter ii. (�369–�382) und den Genue-
sen dem könig die ansicht in den Mund, dass zypern zur zeit der 
fränkischen eroberung rechtmäßig dem byzantinischen kaiser gehört 
habe:

ἀγγαρίας, ζημίας καὶ λοιπῆς παραλόγου εἰσπράξεως. Vgl. dazu einen Chrysobullos 
Logos andronikos’ ii. für das Lavra-kloster von �289, ed. a. guillou – P. le-
merle – d. PAPAchryssAnthou – n. svoronos, actes de Lavra ii. de �204 à �328 
(Archives de l’Athos VIII). Paris 1977, 72–76 (Nr. 89), hier 75, 35–37: Διακωλυθήσο-
νται δὲ καὶ ὁι κατὰ καιροὺς δουκεύοντες … εἰσέρχεσθαι ὅλως ἐν τοῖς ῥηθεῖσι κτήμασι τῆς 
μονῆς ἐπηρειῶν ἕνεκα καὶ συζητήσεων τινῶν.

 �00 Vorläufig noch MM iV 307–308 (nr. Viii), hier 308 (text zitiert nach der in Vorbe-
reitung befindlichen neuedition von O. Kresten und ch. gAstgeBer): καὶ τοὺς 
μοναχοὺς διὰ τοῦ φιλησυχίου βίου παρασκευάσαι τῶν ἐπιβουλευόντων ταῖς ψυχαῖς 
ἐλευθεριάζειν καὶ τὸν φιλάνθρωπον Θεὸν θεραπεύειν καὶ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν ὁμωνύμων 
Χριστιανῶν διηνεκῶς ὑπερεντυγχάνειν.

 �0� f. dölger – J. KArAyAnnoPulos, byzantinische urkundenlehre. i. die kaiserurkun-
den. Β´ ἑλληνικὴ ἔκδοσις. Thessalonike 1972, 224. 

 �02 Vgl. constAntinides – BroWning, dated manuscripts (wie a. �9), plate �65–�66.
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“die templer verkauften das Land, denn das Land hatte keinen herrn, denn der 
dux (isaakios komnenos) war gestorben und der kaiser war weit weg. und jene (die 
früheren herrn der insel) verloren ihre Macht, und jene (die templer) kamen dort 
hin und verkauften fremdes  eigentum, und der kaiser war in großen kriegen 
und war damit beschäftigt.“�03 

 �03 Leontios Machairas, ed. r. M. dAWKins, recital concerning the sweet Land of  
Cyprus entitled ‘Chronicle’ I. Oxford 1932, § 527: 520, 3–7: Οἱ Τεμπλιῶτες ἐπουλῆσαν 
τὸν τόπον διατὶ ὁ τόπος ἀφέντην δὲν εἶχεν διατὶ ἐπέθανεν ὁ δούκας καὶ ὁ βασιλεὺς ἦτον 
μακρά· κ᾿ ἐκεῖνοι ἐχάσαν τὴν δύναμίν τους, κ᾿ ἐκεῖνοι εὑρέθησαν καὶ ἐπουλῆσαν πρᾶμαν 
ξένον, καὶ ὁ βασιλεὺς ἦτον εἰς μεγάλες γέρρες καὶ ἦτον σκολισμένος.






